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Vergabestelle  

Vergabeart 
 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 wettbewerblicher Dialog 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Bindefrist endet am 

 
 
 
 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:  

 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)  
 2120EU.StB Ergänzung Teilnahmebedingungen EU   
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 2260.StB Mindestanforderungen an Nebenangebote  
 227.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien  
 2440 Informationen zur Datenerhebung  
 2492 Online-Vergaben  
    
    
    
    
    

    
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:  

 Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214.StB Besondere Vertragsbedingungen  
 2140.Wa Weitere Besondere Vertragsbedingungen  
 2140.StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel   
 2290.StB Beschleunigungsvergütung  
 2410 Abfall – EBV   
 244 Datenverarbeitung  
 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand  

Landratsamt Dachau, Tiefbau
Weiherweg 16
85221 Dachau
elektronische Angebotsabgabe

08131/741910

05.03.2026 10:00 Uhr

14.04.2026

Landkreis Dachau

Ausbau der Kr. DAH 8 mit Anlage eines Geh-u Radweges zw. Tandern und Landkreisgrenze

2026-07-DAH8 Straßenbau

Ausführungspläne, Baugrundgutachten
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes und Leistungsverzeichnis
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.StB Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
  Vertragsformular für Instandhaltung:   
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen  
    
    
    
    

    
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

Landkreis Dachau, Tiefbau, Weiherweg 16, 85221 Dachau

✘
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   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung 

   nur ein Los 

    
 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 
  Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot 
in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

   
   
   
   
   
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 
    Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkung sind zugelas-

sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
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 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt: 
 
 

   
    
    
    

 
Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen. 

   
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote  
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.  
Die Wertungssummen werden wird ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, des evtl. Erstattungs-
betrages aus der Lohngleitklausel, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.StB – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich  

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme:  
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  

9 Behörde, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: 

 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):  
  

10  
 

Vergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel 089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung 
ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragsertei-
lung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben 
über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
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(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen auf-
zugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,  

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten  
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich 
bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. 
Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.  
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben.  
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre-
chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er-
setzen. 

7 Eignung 

7.1 Offenes Verfahren 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqua-
lifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei 
Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot  
 entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-

spezifische Einzelnachweise 
 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen.  
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese 
in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
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in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

 
7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der 
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen 
Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigen-
erklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt wer-
den, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Ergänzung der EU-Teilnahmebedingungen für den Straßen- und Brückenbau (Mai 2019) 
 
zu 3 Angebot 
 3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind.  
 
Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit 
negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes ne-
gative Einheitspreise zugelassen sind. 
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